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Behinderung der Ausführung von Bauleistungen:
Teil 2: Dokumentation und Berechnung der Höhe nach

Einleitung
Wenn Behinderungen, aus welchen

Gründen auch immer, eingetreten sind

und der A diese dem Auftraggeber

(AG) angezeigt hat oder diese offen

sichtlich waren, dann sieht sich der

Unternehmer mit der Frage konfrontiert,

welche Kosten er der Höhe nach wie

berechnen und geltend machen kann.

Dieser Beitrag soll dazu dienen, dem

Leser die nach herrschender Meinung

gebräuchlichsten Verfahren zur Mehr

kosten berechnung zu verdeutlichen.

Vorab soll auf die Dokumentation auf

der Baustelle eingegangen werden, um

dem Leser noch einmal eindringlich auf

die Notwendigkeit einer voll tändigen

und nachvollziehbaren Aufzeichnung

aller den Bauahlauf bestimmenden Ein

flüsse hinzuwei en. Wie sich später unter

"konkrete Schadensberechnung" zeigen

wird, hängt der Erfolg für die Geltend-
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machung berechtigter Ansprüche beson

ders von einem auf einer schlüssig

geführten Dokumentation beruhenden

achweis ab.

Dokumentation
Der Dokumentation kommt bei der

Abwicklung eines Bauvertrages ent

scheidende Bedeutung zu. Sie soll vor

allem der Beweissicherung dienen. Vie

len ist der Satz"Wer schreibt, der bleibt

und wer nur red't, der geht" bekannt. In

der Praxis, vor allem bei der Durchset

zung von berechtigten Ansprüchen, gilt

daher: , Kaum ein Brief ist zu viel."

Daher soll die schriftliche Bearbeitung

eines vertragsrelevanten Tatbestandes

niemals als störende und schon gar nicht

als zu vernachlässigende Pflicht emp

funden werden.

Bei allen auftretenden Problemen ind

jeweils zwei Fragen zu beantworten:

• Die Tatfrage (Beweisfrage) zur Klärung

des Sachverhaltes

• Die Rechtsfrage, die von Juristen zu

beurteilen ist.

Die Tatfrage kann fast ausschließlich nur

von Beschäftigten auf der Baustelle (Bau

leiter, Polier, Baukaufmann) wahrge

nommen werden. Dies gilt auch für die

Forderung der Höhe nach. Beweisen

heißt, den Partner oder den Richter

davon zu überzeugen, dass eine behaup

tete Tatsache auch wahr ist. Zu bewei

sen sind mit der Dokumentation vor

allem Tatbestände, die nachträglich nicht

mehr überprüft werden können (z. B.

Tunnelvortriebsklasse nach erfolgtem

Ausbau etc.).

Arten der Dokumentation
Für die Beweismittel gelten die

Grundsätze der Unbeschränktheit, der

Gleichwertigkeit und schließlich der frei-
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en Beweiswürdigung. Beweismittel ist

daher jedes Mittel, welches eine Tatsa

che beweisen kann. Die Österreichische

Zivilprozessordnung kennt fünf klassi

sche Beweismittel: Urkunden (ein

schließlich Schriftverkehr), Zeugen,

Sachverständige, Augenschein und Par

teienvernehmung.

E kann aber auch jedes andere Beweis

mittel herangezogen werden, um die

"Wahrheit" zu untermauern.

Wichtige Beweismittel:

• Schriftstücke: Baubuch, Bautagesbe

richt, eingeschriebene Musterbriefe,

Übernahmeprotokoll, Mängelproto

kolle, unterfertigte Verhandlungspro

tokolle, Aktenvermerke mit Durch

schlag an den Partner, Telefaxe, Doku

mente im Internet, Eintragungen im

eigenen Kalender, Notizen, Rechnun

gen

• Mündliche Vereinbarungen: Haben

grundsätzlich Rechtsgültigkeit, sind

aber problematisch im PersonaIbeweis

(plötzliche Erinnerungslücken)

• Fotos (Videos)

• Fotos sind Beweismittel mit hoher

Überzeugungskraft und sollten deshalb

keinesfalls unterschätzt werden. Die

Baustelle sollte möglichst jede Woche

einmal fotografiert werden, wenn

möglich mit genauer Datums- und

Uhrzeitangabe (z.B. aktuelle Tageszei

tung wird mit abgebildet). Vor allem

sind kritische Stellen oder nachträg

lich nicht mehr überprüfbare Leistun

gen zu dokumentieren.

• Pläne, Skizzen (mit entsprechenden

Eintragungen wie Datum, Verfasser),

Bauzeitenpläne

• Post- und Planeingangsbücher, Ein

gangsstempel mit Firma und Datum

• Technische Feststellungen (z.B.

Gebirgsgüteklassen, Proctor-Wert,

Beton- und Bohrkerne, Vermessungen,

Infrarotaufnahme einer Fassade)

• Ausmaßfeststellung (ÖNORM B 2110

5.29.2; Ausgabe 2002)

• Aufzeichnungen über Kontrollen der

Prüfungsergebnisse (5.39.6, Ausgabe

2002)

• Lokalaugenschein (Besichtigung der

Baustelle) mit unterfertigtem Proto

koll, Augen cheinsobjekte (mangeln

der Bauteil)

• Sachverständigengutachten

• Tonbandaufnahmen, sofern die
Zustimmung des auf Tonband aufge

nommen vorliegt.

Bestimmung nach ÖNORM B 2110 (2002)
Die ÖNORM sieht unter Punkt 5.22

"Aufzeichnung über wichtige Vor

kommnisse" vor, dass Vorkommnisse

am Erfüllungsort, welche die Aus

führung der Leistung wesentlich beein

flussen können, sowie Feststellungen,

die zu einem späteren Zeitpunkt nicht

oder nicht mehr ziel führend vorgenom

men werden können, schriftlich festzu

halten sind. Die ÖNORM bezieht sich

im Besonderen auf die Prüf- und Warn

pflicht, Änderungen in der Leistungs

erbringung, Behinderung, die Übernah

me und den Vorbehalt in der Schluss

rechnung. Derartige Aufzeichnungen

eines Vertragspartners sind dem anderen

umgehend zur Kenntnis zu bringen. Die

schriftliche Festhaltung kann erfolgen

durch

• das Baubuch des AG: es beinhaltet alle

für die Vemagsabwicklung wichtigen

Tatsachen und Feststellungen

• den Bautagesbericht des A : Auf

zeichnung über alle, die vertragliche

Leistung betreffenden Tatsachen wie

Wetterverhältnisse, Arbeitszeit, Arbei

ter- und Gerätestand, Materialliefe

rungen, Liefer- und Leistungsfort

schritt, Güte- und Funktionsprüfun

gen, Regieleistungen sowie alle sonsti

gen Umstände (das sind Anweisungen

des AG, Vorleistungen AG, Umfang

und Zustand beige tellter Stoffe, Plan

lieferung und -änderung, Unfallmel

dungen, Schadensmeldungen, Behin

derungsursachen, Zusatzleistungen,

Warnung, Übernahme)

Die Eintragungen gelten als vom Ver

trag partner be tätigt, wenn er nicht

innerhalb von 2 Wochen ab dem Tag

der Eintragung, andernfalls ab dem Tag,

an dem ihm die Einsichtnahme erstmals

ermöglicht wurde, schriftlich Einspruch

erhoben hat. Im Falle eines Einspruches

ist umgehend eine einvernehmliche Klar

stellung der beeinspruchten Eintragung

anzustreben.

Wegen dieser Einspruchsfrist wird emp

fohlen, bei jeder Eintragung und bei

jeder Kenntnisnahme der Unterschrift

auch das Datum beizusetzen. Die Funk

tion dieser Eintragungen dient in erster

Linie der Beweissicherung über die Vor

gänge auf der Baustelle. Bautage be

richte werden wie Urkunden als Real

oder Sachbeweise behandelt. Daher

kommt der gewissenhaften Dokumen

tation (Bautagesberichte) eine überra

gende Bedeutung zu. Insbesondere dann,

wenn ein Vertragspartner gegen eine Ein

tragung nicht Einspruch erhoben hat.

Folgende Grundsätze sind zu beachten:

• Der Sachverhalt ist wirklichkeitsnah

festzuha Iten

• Die Dokumentation ist lückenlos

(durchnummerieren!) zu führen.

• Die Dokumentation ist zeitnah zu

führen.

• Die Dokumentation ist gegebenenfalls

dem anderen Vertragspartner laufend

zur Kenntnis zu bringen.

Eine ordentliche, nach den obigen

Grundsätzen verfasste Dokumentation

wird, auch wenn sie nur einseitig geführt

wird, als Beweis dienen. Die Eintragun

gen sollen einen lückenlosen chronolo

gischen Ablauf der Baustelle ("Lebens

lauf der Baustelle") darstellen, soda s

auch Dritte ich in den Aufzeichnungen

zurechtfinden können.

Sonderfall Planeingang
Da Planverzug sicherlich eine der häu

figsten Ursachen für eine Bauablauf

störung darstellt, soll auf die Bedeutung

eines Planeingangsverzeichnisses hinge

wiesen werden. Daher sollen diese Regis

ter peinlich genau alle Daten wie:

• Plannummer

• Planinhalt
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• Index
• Art des Planes (Vorabzug, Aus

führungsplan)

• Datum des Einganges

• Angaben über die weitere interne Ver

teilung enthalten.

Mehrkosten infolge Behinderung der

Höhe nach

Abgrenzung zu Schadenersatz nach
ÖNORM B 2110
Mehrkosten werden nach herrschender

Meinung als auf der Preisbasis und den

Preisgrundlagen fortgeschriebene Mehr

vergütung gesehen, während Schaden

ersatz auf ein rechts- oder vertragswid

riges Verhalten (Verschulden) zurückzu

führen sein muss und der Nachteil im

kausalen Zusammenhang mit diesem

Verhalten steht. Betriebswirtschaftlich

gibt es kaum einen Unterschied sowohl

in der Berechnung und als auch in der

Höhe der Mehrkosten bzw. des Scha

dens. Einzig im Falle grober Fahrlässig

keit und von Vorsatz ist auch der ent

gangene Gewinn zu ersetzen, der den

Umstand berücksichtigt, dass die Res

sourcen auf anderen Baustellen gewinn

bringender hätten eingesetzt werden

können. Bei Schadenersatz werden zwei

Vermögenslagen miteinander verglichen,

nämlich eine hypothetische ohne Ein

tritt und eine tatsächliche nach Eintritt

des Schadens. In einem Urteil des aGH

ist man jedoch der Meinung Krejcis

gefolgt, welcher bei Mehrkosten infolge

von Behinderung von einem Erfüllungs

anspruch ausgeht, der eine Art Aufpreis

für erhöhte Anstrengungen darstellt.

Allgemeines zu den Beredmung5gJ'Undlagen
Notwendige Voraussetzung für die

Mehrkostenforderung ist also, dass ein

adäquat kausaler Zusammenhang zwi-

chen den Umständen, welche zu einer

Behinderung führten, und den Mehrkos

ten bestehen muss. Der ach weis zwi

schen Ursache und Wirkung muss zwei

felsfrei gelingen. Es hat geregnet, die

Straße ist nass und nicht die traße i t

nass, es könnte geregnet haben oder der

Waschwagen könnte vorbeigekommen
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sein (Toffel R., Ermittlung von Mehr

preisen für geänderte Bauabläufe, Bau

markt 12/2002). Es müssen also die not

wendigen Voraussetzungen dokumen

tiert vorliegen, vor allem der zwingende

Zusammenhang, dass Mehrkosten auf

grund einer Behinderung entstanden

sind, muss gelingen, um überhaupt

Ansprüche auf Mehrkosten geltend

machen zu können. In Teil 1 wurden

dazu Ursachen aufgezählt.

Allgemein lassen sich Mehrko ten auf

folgende Gründe zurückführen (vgl. Teil

1 WTNG 2103).

1. Behinderungsfolgen aufgrund von

Mengenänderungen oder Änderungen

in der Art und den Umständen der Leis

tung

2. Behinderungsfolgen, welche anderen

Gründen aus der Sphäre des AG ent

springen.

3. Behinderungsfolgen (Verzögerungen),

die der A selbst zu vertreten hat.

4. Behinderungsfolgen, die sich aus einer

neutralen Sphäre (z.B. Krieg) ergeben.

Behinderung der Ausführung gemäß
§6 VOB/B
Die folgenden Ausführungen orientie

ren sich an KAPELLMANN/SCHIF

FERS, Vergütung Nachträge und Behin

derungsfolgen beim Bauvertrag, 4. Auf].

Werner Verlag, sowie VYGE ISCHU

BERT/LA G, Bauverzögerung und Leis

tungsänderung, Bauverlag. Der wesent

liche Unterschied ist, dass der §6 r. 6

von Schaden spricht und nicht von

Mehrkosten. ach oben genannten

Autoren hat dies jedoch - außer bei

grober Fahrlässigkeit und Vorsatz - keine

weitere Bedeutung, da unter entgange

nem Gewinn bei Schadenersatz Mehrer

löse aus anderen Bauaufträgen zu ver-

tehen sind. Für die Autoren teht fest,

dass der im Gesamtzuschlag kalkulierte

Gewinn dazu dient, ebenso wie das Wag

nis, unternehmerische Risiken aufzu

fangen, und daher in der Vergütung der

Mehrkosten Berücksichtigung finden

muss. Daher ergibt sich auch hier

betriebswirtschaftlich kein Unter chied

in der Berechnung.

Die Bedeutung des Terminplans
Im deutschen wie auch im österreichi

schen Verdingungswesen gibt es speziell

für den Fall eines gestörten Bauablaufs

drei mögliche Berechnungsverfahren, die

auf einem verbindlich vereinbarten und

vom A erstellten Ausführungstermin

plan beruhen. Ein Terminplan muss also

so erstellt werden, dass dieser

• glaubhaft ist; d.h., er muss einen Bau

ablauf zeigen, der technisch und zeitlich

möglich ist.

• aussagefähig ist; die Abläufe markan

ter Arbeitsabschnirte und Arbeitsfolgen

und deren Verknüpfungen müssen nach

vollziehbar sein. Verzögerungen müssen

daraus frühzeitig erkennbar sein.

• vollständig ist; er sollte Genehmigun

gen, Planlieferung, wichtige Vorleistun

gen und die wesentlichen zeitbestim

menden Vorgangsabläufe beinhalten.

• rechenbar ist; die zeitlichen Auswir

kungen von Verzögerungen müssen

bestimmbar sein.

• verbindlich vereinbart ist.

Um diesen Anforderungen zu genügen, ist

es daher notwendig, dass der Termin

plan gründlich durchdacht ist, dass die

vorgesehenen Geräte und Arbeitskräfte

mit den entsprechenden Leistungswerten

bzw. Aufwandswerten (z.B. Ressour

cenband) eingetragen sind und dass vor

allem kritische Vorgänge miteinander

verkn~pft sind, sodass ein schnelles

Erkennen von Bauzeitverschiebungen

möglich wird.

Auf einer solchen Basis ist es für die Ver

tragspartner im Sinne einer partner

schaftlichen Abwicklung möglich, früh

zeitig auf etwaige Verzögerungen zu rea

gieren und Maßnahmen (schadensmin

dernd) zu setzen, die für beide von Vor

teil sind. Konkret handelt es sich bei den

möglichen Berechnungsverfahren um

das "abstrakte" und das "konkrete

Berechnungsmodell" sowie die "zulässi

gen chätzungskriterien". Die folgenden

Ausführungen sind für das österreich i

sche Verdingungswesen analogiefähig.



Fachartikel

Abstrakte Schadensbere<hnung
Dieses so genannte Äquivalenzverfah

ren basiert auf einer Gegenüberstellung

von theoretisch ermittelten Bauabläu

fen. ach unserer Ansicht ist es zur

Berechnung von Mehrkosten untauglich

und wird daher nur sehr oberflächlich

geschildert.

Die Basis sind ein vertraglich festgeleg

ter SOLL-1-Bauablauf sowie ein durch

Aufsummieren aller Behinderungsgrün

de (SOLL 2) und anschließend von allen

technisch unmöglichen Überlappungen

befreiter SOLL-3-Bauablauf. Der Scha

den berechnet sich dann durch Diffe

renzbildung der Lohn- und Gerätestun

den wie auch der sonstigen Aufwen

dungen zwischen SOLL 1 zu SOLL 3.

Diese Differenz wird so gesehen, als

wäre sie den erhöhten Anstrengungen

des A äquivalent. Die tatsächliche IST

Bauzeit spielt hierbei keine Rolle.

Konkrete Mehrkostenbere<hnung
Der Grundsatz in dieser Berechnungs

methode besteht aus der Gegenüberstel

lung zwischen einem hypothetischen

SOLL-Aufwand und dem behinde

rungsbedingten IST-Aufwand nach ein

getretener Behinderung - so genannte

Differenzmethode (vgl. dazu Wolkers

dorfer in Nachtragsmanagement - ON

Seminar 21. März 2001). Dazu müssen

bestimmt werden:

• der hypothetische SOLL-Aufwand

ohne Behinderung,

• der tatsächliche Aufwand durch ein

getretene Behinderung,

• die (behinderungsbedingte) Differenz

zwischen diesen als Schaden.

1. Bestimmung des hypothetischen Soll

Aufwandes

Einerseits kann dies über die Feststel

lung der Aufwandswerte des AN für die

unbehinderten Teile der Ausführung

geschehen. Das Ergebnis ist ein Bauzeit

plan, so wie wenn ordnungsgemäß

erfüllt worden wäre. Dabei werden

Abschnitte herangezogen, in welchen

ohne Behinderungen gearbeitet werden

konnte. Daraus wird dann der Eigenan

teil berechnet, den sich der A anrech

nen lassen mus.

1stdauer - Sol/dauer

Sol/dauer

Andererseits gibt es auch die Möglich

keit der Richtigkeitsvermutung. Erfah

rungsgemäß stimmen die aus der

Arbeitskalkulation stammenden Aus

führungstermine mit denen im Bauzeit

plan überein. Dem A wird danach

unterstellt, dass er sein Personal und

seine Ressourcen nur rentabel einzuset

zen versucht (Rentabilitätsvermutung;

vgl. Oberndorfer in Claimmanagement,

Manz 2003, BGH "Behinderungsscha

den" BauR 1986). Die Angaben des AN

unterliegen daher einer Rentabilitäts

vermutung. Diese Methode kann vor

allem dann angewendet werden, wo sich

der hypothetische Soll-Aufwand nur

über erhebliche Mühen ermitteln lässt.

Zum Nachweis, ob der Soll-Aufwand

aus der Angebotskalkulation "richtig"

ist, lässt sich, ähnlich wie unter a), im

Sinne einer Plausibilitätsdarlegung von

Arbeitskalkulation und Ist-Aufwander

fassung nachweisen. Die Kontrolle hat

daher wie folgt zu erfolgen:

• Abgrenzung der maßgebenden Bauab

schnitte und/oder Bauphasen;

• Ermittlung der zugehörigen Mengen

der betreffenden Teilleistungen;

• Multiplikation dieser Mengen mit den

Ansätzen der Arbeitskalkulation;

• Abgrenzung des Ist-Aufwande für die

maßgebenden Bauabschnitte und/oder

Bauphasen

2. Feststellung des IST-Aufwandes bei

Behinderung

Die er kann entweder mit Hilfe von Leis

tung abgrenzungen, Bautagebuchein

tragungen, Fotos und/oder Istterminer

fassung im Terminplan oder global über

den erstellten Leistungsumfang bestimmt

werden. Man erhält vorer t Informatio

nen über

• den Aufwand für produktives Personal

• den sonstigen Personalaufwand (Lohn

und Gehaltsaufwand für Baustellenge

meinkostenpersonal; Kranführer, Poliere ...),

• Geräteaufwand und sonstige Aufwen

dungen (extern bezogene Lieferungen

und Leistungen).

• Auf Minderleistungen (Produktivitäts

verluste) infolge Behinderungen wird hier

noch im Zusammenhang mit den zuläs

sigen Schätzungen einzugehen sein.

3. Differenz zwischen "realistischem"

Soll-Aufwand und behinderungs

bedingtem Ist-Aufwand ergibt den

bestellerbedingten Mehraufwand bei

Behinderung.

Kostenarten und ihre Nachweismöglich
keit
Nachweis aus den Kostenansätzen der

Urkalkulation

• Produktives Per onal:
- Gegenüberstellung von Ist- und Soll

Stunden (bei letzteren i t zu berücksich

tigen, dass die Aufwandswerte mit den

Abrechnungsmengen multipliziert wer

den); die Soll-Lohnstunden können fol

gendermaßen ermittelt werden:

~" AWixiMi
LJI-I

mit AWi = Aufwandswert der Arbeits

kalkulation

IMi Ist - Menge für betreffenden Zeit

abschnitt

- Gegenüberstellung des Ist- und Soll

Mittellohns (Berücksichtigung von Lohn

erhöhungen)

- Gegenüberstellung der Ist- und Soll

Überstundenanteile des jeweiligen Mit

tellohnes

• Leistungsgeräte

• Bereitstellungsgeräte

• Schalung und Rüstung

• Stoffe
• Nachunternehmer

• Baustellengemeinkosten

• Beschleunigungskosten

• Allgemeine Geschäftskosten

Nachweis der Kosten aus der Buchhal

tung
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• Lohn- und Gehaltserhöhungen

• Gehaltskosten
• Mietkosten (für Geräte, Maschinen,

Schalung etc.)

• Kapitaldienstmehrkosten (z. B. für

Sicherstellungen)

• Andere Kosten (z. B. Lizenzen,
Gebühren, Abgaben, Sachverständigen

leistungen etc.)
• Material- und achunternehmerpreis

erhöhungen

Zulässige Schätzungskriterien - Leis
tungsverluste infolge eines gestörten Bau
ablaufs
Wie bereits erwähnt, gilt die Rentabi

litätsvermutung. Das bedeutet, der

Unternehmer wird immer ver uchen,

seine zur Verfügung stehenden Kapa

zitäten so gewinnbringend wie möglich

einzusetzen. Folgende Schätzungskrite

rien, die auf arbeitswissenschaftlichen

Untersuchungen sowie auf baubetriebli

chen Erfahrungen beruhen, sind sowohl

in Lehre und Rechtsprechung anerkannt.

So stellte der OGH in seinem Urteil vom

30.08.1994 fest:

"Es entspricht weiters der Lehre und
Rechtsprechung des Obersten Gerichts

hofes, dass die hindernden Umstände

auf Bestellerseite (AG) nicht immer zu

einer Verzögerung der Werkerstellung

führen müssen, es kann auch sein, dass

solche Umstände den Unternehmer zu

erhöhten Anstrengungen, erhöhtem

Arbeitseinsatz, erhöhten Aufwendungen

oder zu einer Änderung des Arbeitskon

zeptes zwingen und derartige Fälle eben
so zu beurteilen ind wie jene der Werk

verzögerung, also auch zu einer Auf

stockung des Werklohnes führen."

Der OGH folgt mit seiner Entscheidung

damit der Meinung KREJCls, der unter

"angemessener Entschädigung" einen
Erfüllungsanspruch sieht, der zu einer

angeme senen Vergütung der Mehrkos

ten als eine Art Aufpreis führt.

In Deutschland gibt es ein ähnliches

Urteil, in dem der BGH dem Geschä

digten den Schaden als Mehrvergütung

zugestanden hat.
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Folgende Minderleistungen sind aus

baubetrieblicher Sicht gerechtfertigt (vgl.

VYGE ISCHUBERT/LA G, Bauver

zögerung und Leistungsänderung, Bau

verlag, Berlin 1994):

• Minderleistungen aus Witterungs-
gründen

• Verlust des Einarbeitungseffekte

• häufiges Umstellen auf der Baustelle

• Produktivitätsverluste durch Änderung
der optimalen Abschnittsgröße

• Minderleistung wegen nicht optima
ler Kolonnenbesetzung

• Die Leistung ist abhängig von der
Anzahl und Qualität der eingesetzten

Arbeiter

• Produktivitätsverlust infolge Erhöhung

der täglichen Arbeitszeit

• Leistungsverluste durch nicht konti
nuierliches Arbeiten

• Bei Stilllegung der Arbeiten

• Bei Wiederaufnahme der Arbeiten

Berechnungsvorgang
Nach den oben beschriebenen, in Lehre

und Rechtsprechung anerkannten Ver

fahren möchten wir hier die notwendi

gen und wesentlichen Voraussetzungen

sowie die möglichen, anzuwendenden

Berechnungsgrundlagen anführen, weI

che uE den Grundsätzen einer fairen Ver

tragsabwicklung folgen und keinen der

Vertragspartner ... in ihrer jeweiligen

Vermögenslage schlechter stellen sollen.

1. Erstellung eines detaillierten Bauzeit

plans, in dem mögliche Änderungen im

Bauablauf berücksichtigt, dargestellt und

fortgeschrieben werden können.

2. Eine schlüssige, einvernehmliche und

lückenlose Dokumentation der Baustel

le, wobei uE vor allem die Eintragungen

ins Baubuch, den Bautagesbericht, die

Planlieferungslisten, Besprechungspro

tokolle sowie Lieferscheine und Photo

dokumentationen zur plausiblen Dar

stellung des Sachverhalte notwendig

und nützlich sind.... Die bloße Behaup

tung ist noch kein Beweis.

3. Lokalisieren der kriti ehen Vorgänge

und der direkten Auswirkungen auf die

Bauzeit. Exkurs: Bei der Bestimmung des

vom Soll Abweichenden sollte aber

immer auch mitberücksichtigt werden,

wie groß diese Abweichung selbst ohne

Behinderung und nach Aufrechnung

eines quasi "selbstverschuldbaren Eigen

anteil " hätte sein können. Grundsätz

lich ist zwar anzunehmen, dass der

Unternehmer - aus derselben Rentabi

litätsvermutung wie zu seiner Kapa

zitätsdisposition und in Wahrnehmung

der Bestimmungen der 0 B 2061, Pkt.

3.1 - auch seine Preise "richtig" kalku

liert hat. Und ebenso grundsätzlich ist

auch die im Vertrag getroffene Preisver

einbarung unantastbar. Eine in der Aus

führung offenkundig werdende Abwei

chung zum Ist muss sich uE aber bei der

Gelegenheit dennoch die Auseinander

setzung mit dem plausiblen, hypotheti

schen Soll gefallen lassen. Andernfalls

wäre einer Spekulation - nämlich erst

mit "Unterpreisen" den Auftrag für die
Leistung zu erstehen und dann (eventu

ell gar haarspalterisch) bei der ersten,

vom AG verursachten Behinderung der

vollen Vergütung des Ist-Aufwandes

nachzustreben - nicht einmal die stren

ge Herleitung zusätzlicher Preise aus der

"Urkalkulation" gewachsen.

4. Für leistungsabhängige Positionen gilt:

Mehrkosten = E (ermittelte Mehrstun

den - anrechenbarer Eigenanteil) " Stun

densatz

Für zeitabhängige Positionen gilt:

Mehrkosten = E (zeitgebundene Kosten

- schadensmind. Bemühungen)*lst

Monate
Zur Beschleunigung (Forcierung) ver

weisen wir bzgl. Produktivitätsverluste

auf die einschlägige Literatur. Hinzuzu

rechnen sind dort jedenfalls auch noch

anfallende Überstundenzuschläge.

Bei den allgemeinen (aus Planumsatz

und Plankostenrechnungen sowie u. a.

von Vorjahreszahlen hergeleiteten)

Geschäftsgemeinkosten (AGK) ist auf

eine mögliche Unterdeckung infolge

"Umsatzverdünnung" durch Behinde

rungen ebenso zu achten. Das Verhältnis



Fachartikel

AGK/Umsatz ist sowohl umsatz- als

auch zeitbezogen und kann sich daher

aufgrund der längeren Bauzeit (auch

schadensmindernden Bemühungen zum

Trotz) grundsätzlich zum Nachteil des

AN verschieben. Hier muss der Blick

allerdings wieder (und dies wird hier

nicht weiter diskutiert) auf das allge

meine Unternehmerwagnis gerichtet

(und ausgedehnt) werden.

Um Leistungsverluste verursachungsge

recht zuweisen zu können, müssen die

entsprechenden Positionen identifiziert

werden. Für die Berechnung dieser Ver

luste verweisen wir auf die oben genann

te Literatur. Es muss jedoch (insbeson

dere in der Prüfung durch den AG) dar

auf geachtet werden, dass es zu keinen

Mehrfachverrechnungen kommt. Die

Verfahren zur Berechnung der Minder

leistungen können nach allgemeiner Auf

fassung auch auf jene Leistungen ange

wendet werden, die nicht am kritischen

Weg liegen (z. B. erhöhter Koordinati

onsaufwand, häufiges Umstellen usw.).

Mietkosten sind durch den zu entrich

tenden Mietzins zu belegen.

Sonstige Kosten (Gutachten, Zinskosten,

etc.) können durch entsprechende Nach

weise ebenfalls geltend gemacht werden.

Zusammenfassung
Mit diesem Beitrag haben wir versucht,

die wesentlichsten Aspekte der Berech

nung von Mehrkostenforderungen infol

ge von Behinderungen der Höhe nach zu

behandeln. Es hat sich dabei herausge

stellt, dass die österreichische und deut

sche Literatur - sowie auch die Recht

sprechungen in beiden Ländern - zu die

sem Thema ähnlich positioniert sind.

Zusammenfas end soll hier noch einmal

auf die Bedeutung der Bau-Dokumen

tation hingewiesen werden. Beide Ver

tragspartner müssen sich darüber im

Klaren sein, dass besonders in der

Argumentation von Mehrkosten ... die

Behauptung noch lange keinen Beweis

darstellen muss. Und dass der Weg zu

diesem Beweis (neben vertragl ichen

Bestimmungen dazu) eben nur über eine

ystematische Erfassung aller für den

Bauablauf maßgebenden Umstände

(durch z. B. Bautagesberichte, Bau

buchei n tragungen, Ba ubesprech ungs

protokolle, Planlieferverzeichnisse, Lie

ferscheine, Mietverträge, Photodoku

mentationen usw.) zu einem einver

nehmlichen Verständnis über die Höhe

solcher evt!. Zusatzkosten führen kann.

Unsere abschließende Empfehlung hier

zeigt zwar (und bes. gegen die Erfah

rung gesehen) in manchem Teilaspekt

das Element naiver Vision, andererseits

entspricht der Wunsch nach Redlichkeit

nicht nur dem Gesetz, sondern sowohl

der achhaltigkeit von Beziehungen im

Wirtschaftsleben als auch der Förderung

einer (vielbeschworenen) partnerschaft

lichen Zusammenarbeit im Abwickeln

von Bauverträgen. Danach soll:

• der AG einerseits in seiner Sphäre qua

litätssichernd den Planungs-, Ausschrei

bungs- und Vergabeprozess verantwor

tend begleiten, ebenso

• wie der A das Element "Mehrkos
tenforderung infolge von Behinderun

gen" (erkennbar und "strategi eh")

nicht dazu benützen darf, unvermeidli

che, versteckte Imperfektionen oder

Mängel der Planung und des Vertrags

werkes schon in seinem Angebot speku

lativ zu seinem Vorteil umzumünzen,

oder

• jene Imperfektionen in der Vertrags

abwicklung (über seine berechtigten

Ansprüche hinaus) zum achteil des AG

einzufordern;

• andererseits der AG sich in der kate

gorischen Abwehr solcher Forderungen

dem begründeten Argument des A

nicht nur deshalb verschließen, um das

Bild vermeintlich unantastbarer Pla

nungsqualität zu wahren, oder

• durch Überbürden unkalkulierbarer

Risiken (wie manchmal zu sehen) im

Wege besonderer rechtlicher Vertrags

bestimmungen o. Ä. scheinbar versucht,

sich bewusst oder ungewollt seiner nicht

delegierbaren Veranrwortungen zu ent

ziehen.
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Zusammenfassung:

Dieser Beitrag beschreibt die

we entlichen Voraussetzungen, die

1m Rahmen berechtigter An
sprüche der Höhe nach im Falle

einer Behinderung gegeben ein

müssen. Besonders wird auf die

Bedeutung der Dokumentation

hingewiesen, die notwendige Vor

aussetzung dafür i t, da s die

angeführten Berechnungsverfah

ren angewendet werden können.
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